
Stand: 25./26.08.2004 
 
 
Ausnahmemöglichkeit von den Kennzeichnungsvorschrift en nach der Klein-
mengenregelung nach der neuen Zubereitungsrichtlini e für sensibilisierende 
Zubereitungen  
 
 
Problemstellung/Sachverhalt 
 
Es stellt sich die Frage, ob bei einer Zubereitung, die  als reizend und aufgrund sensibilisierender 
Bestandteile mit R 43 eingestuft ist  und in Verpackungen ≤ 125 ml abgegeben wird, die Kenn-
zeichnung mit dem betreffenden R-Satz nach der Kleinme ngenregelung nach Art. 10 Nr. 4 der RL 
1999/45/EG entfallen kann, vorausgesetzt der Zubereitung ist nicht noch das Symbol „N“ oder 
R 41 zugeordnet (in diesem Falle wäre R 43 auch für diese Kleinmenge weiterhin erforderlich). 
Nach Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe f Satz 5 der RL 88/379/E WG (alte Zubereitungsrichtlinie) war die 
Möglichkeit zum Weglassen der R-Sätze bei Verpackungen ≤ 125 ml nicht mehr gegeben, sobald 
Stoffe enthalten waren, die zu einer Sensibilisierung  führen können. 
 
Kleinmengen von Zubereitungen, die selbst nicht als sensi bilisierend eingestuft sind, aber einen 
als sensibilisierend eingestuften Inhaltsstoff enthalten, erhalten dagegen eine Sonderkennzeich-
nung nach Anhang V Teil B Nr. 9 der RL 1999/45/EG, die auf eine mögliche sensibilisierende 
Wirkung hinweist: 
 

„Enthält [Name des sensibilisierenden Stoffes]. Kann a llergische Reaktionen hervorrufen.“ 
 
 
Lösungsansatz 
 
Bei der Auslegung der Kleinmengenregelung nach Art. 10 Nr. 4 der RL1999/45/EG ist die richtige 
Verwendung des Einstufungsbegriffs zu beachten. Stoffe un d Zubereitungen, die die Einstu-
fungskriterien für „sensibilisierend“ nach Anhang VI Nr. 3.2.7.2 der RL67/548/EWG erfüllen, sind 
zwar mit dem Gefahrensymbol „Xi“ und der Gefahrenbezeic hnung „reizend“ zu kennzeichnen, 
sind damit aber immer noch als sensibilisierend  und nicht etwa als reizend einzustufen . Auf sen-
sibilisierend eingestufte Zubereitungen bezieht sich die Kleinmengenregelung nach Art. 10 Nr. 4 
der RL1999/45/EG nicht. Bei korrekter Verwendung des Ei nstufungsbegriffs existiert die o.g. 
Problemstellung damit nicht. Ein weiterer Handlungsbedarf wird in diesem Zusammenhang daher 
nicht gesehen. 
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